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Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Bad Neuenahr
Einbeziehungssatzung ▪Ringener Straäe„, Gemarkung Bad Neuenahr, Flur 13 tlw., Maästab 1:750

Entwurf

Legende

Kataster: ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2002-10-15

Die Planunterlage erf–llt die Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung (Plangrundlage erhalten von der Stadt am 05.06.2025)

M 1:750

ßbersichtsplan  (ohne Maästab)

©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de

15.13. Grenze des röumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Geböude, Wohngeböude

Geböude f–r Wirtschaft oder Gewerbe

Flurst–cksgrenze laut Kataster
Flurst–cksnummer laut Kataster

158

Bemaäung22

Hinweis zur Legende: Die Nummerierung der Legende bezieht sich auf die 'Anlage zur
Planzeichnenverordnung 1990 - Planzeichen f–r Bauleitplöne' und ist somit nicht fortlaufend.
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Projekt

Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Stadtteil Bad Neuenahr
Einbeziehungssatzung ▪Ringener
Straäe„
Satzung gemöä § 34 Abs. 4 Nr. 3
BauGB

Verfahrensstand: § 3 Abs. 2 BauGB
und § 4 Abs. 2 BauGB

54634 Bitburg

Telefon 06561 / 9449 01
Telefax 06561 / 9449 02

E-Mail info@i-s-u.de
Internet www.i-s-u.de

Hermine-Albers-Straäe 3

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beschloss in
seiner Sitzung am 09.03.2020 die Einleitung des Verfahrens
zur Aufstellung der Einbeziehungssatzung ▪Ringener
Straäe„ gemöä § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch
(BauGB).

Bad Neuenahr-Ahrweiler, __.__.____
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

________________________________
(___________________ B–rgermeister)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beschloss in
seiner üffentlichen Sitzung am __.__.____ gemöä § 34
Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 1 BauGB und
§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) die Einbeziehungs-
satzung ▪Ringener Straäe„ als Satzung.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, __.__.____
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

________________________________
(___________________ B–rgermeister)

Ausfertigung

Die Einbeziehungssatzung ▪Ringener Straäe„,
bestehend aus einer Planzeichnung mit zeichnerischen
und textlichen Festsetzungen, stimmt mit allen ihren
Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrats –berein. Das
f–r die Aufstellung der Einbeziehungssatzung
vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde
eingehalten.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. Sie tritt mit dem
Tag ihrer üffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, __.__.____
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

________________________________
(___________________ B–rgermeister)

Inkrafttreten

Die Einbeziehungssatzung ▪Ringener Straäe„ ist gemöä §
10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 27 GemO in der
Stadtzeitung Bad Neuenahr-Ahrweiler (amtliches
Bekanntmachungsorgan) Nr. __ vom __.__.____orts–blich
bekannt gemacht worden.

Die Satzung ist hiermit in Kraft getreten.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, __.__.____
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

________________________________
(___________________ B–rgermeister)

Die ßbereinstimmung dieser Planausfertigung mit dem
Original wird bescheinigt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, __.__.____
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

________________________________
(___________________ B–rgermeister)

13.

13.2.1.

15.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maänahmen und Flöchen f–r Maänahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flöchen f–r die Erhaltung und das Anpflanzen
von Böumen und Ströuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a, Nr. 25b BauGB)

Sonstige Planzeichen

Textfestsetzungen

Verüffentlichung des Entwurfs

Der Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beschloss in
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf der Satzung
sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2
BauGB sowie der Behürden und sonstigen Tröger üffentl.
Belange gemöä § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren gemöä §
34 Abs. 6 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB
durchzuf–hren.
Am __.__.____ wurde die Internetseite, unter der die
verüffentlichten Unterlagen eingesehen werden konnten
sowie der Ort der üffentlichen Auslegung orts–blich in der
Stadtzeitung Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt gemacht. Die
Beteiligung hat in der Zeit vom __.__.____ bis einschlieälich
__.__.____ stattgefunden.
Die ber–hrten Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher
Belange wurden am __.__.____ von der Verüffentlichung
benachrichtigt und gemöä § 4 Abs. 2 BauGB zur
Stellungnahme bis zum __.__.____ aufgefordert.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, __.__.____
Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

________________________________
(___________________ B–rgermeister)

1 Eingriffsminimierende, gr–nordnerische und landespflegerische
Festsetzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b BauGB)

1.1 Allgemeine Festsetzungen f–r Pflanzmaänahmen innerhalb des Satzungsgebiets

Alle festgesetzten Pflanzungen sind spötestens in der zweiten Pflanzperiode nach Rechts-

kraft der Satzung durchzuf–hren. Eine fachgerechte Pflanzung schlieät Bodenverbesse-

rungs- sowie Pflanzsicherungsmaänahmen mit ein. Ausgefallene Gehülze sind spötes-

tens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. F–r alle zu pflanzenden Ströucher

werden folgende Mindestsortierungen vorgeschrieben:

" 2x verpflanzt, ohne Ballen, 100 ‘ 125 cm hoch

Die Pflanzung von Nadelgehülzen ist unzulössig.

1.2 Flöchen f–r die Erhaltung und das Anpflanzen von Böumen und Ströuchern

Innerhalb der gemöä Eintrag in der Planzeichnung festgesetzten Flöche f–r die Erhaltung

und das Anpflanzen von Böumen und Ströuchern ist ein mind. 5,00 m breiter Gehülzsaum

in durchgehend drei Pflanzreihen herzustellen, zu erhalten und im Bedarfsfall zu ergön-

zen. Es sind ausschlieälich Gehülze einheimischer Arten mit 100 % Ströuchern gemöä

der Pflanzenliste (siehe Kapitel 3) zu verwenden. Die Pflanzung ist im Dreiecksverband

mit 1,00 m Reihen- und 1,50 m Pflanzabstand auszuf–hren

2 Nachrichtliche Übernahme

2.1 Wasserschutzgebiet !An den Ulmen„ “ Zone II

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Zone II des Wasserschutz-

gebiets ▪An den Ulmen„. Aufgrund der wasserrechtlichen Vorgaben ist f–r eine bauliche

Nutzung eine Befreiung gemöä § 52 Abs. 1 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz zu beantra-

gen. Der Antrag ist parallel mit einem Antrag auf Baugenehmigung und dem Entwösse-

rungsgesuch bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasser-

wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kurf–rstenstraäe 12-14, 56068 Koblenz, zu stel-

len.

3 Pflanzenliste

4 Hinweise und Empfehlungen

4.1 Art und Maä der baulichen Nutzung

Art und Maä der baulichen Nutzung richten sich nach den Vorgaben des § 34 Baugesetz-

bucht (BauGB).

4.2 Sturzflutgefahrenbereich

Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Wasserportal Rheinland-Pfalz online-Hinweiskarten f–r

die Sturzflutgeföhrdung nach Starkregen zur Verf–gung. Hierin ist erkennbar, dass das

Plangebiet in einem sturzflutgeföhrdeten Bereich liegt.

Es wird empfohlen, bei Planungen zur baulichen Nutzung der Grundst–cksflöchen auch

Vorkehrungen zum Schutz gegen Starkregenereignisse zu treffen.

4.3 Ausgleichsmaänahme auäerhalb des Plangebiets

Gemöä Bilanzierung im Fachbeitrag Naturschutz mit integriertem Fachbeitrag Arten-

schutz (siehe Anlage zur Begr–ndung) sind zum Ausgleich des planungsbedingten Ein-

griffs in Natur und Landschaft auäerhalb des Satzungsgebietes Kompensationsmaänah-

men durchzuf–hren.

Als dem Satzungsgebiet zugeordnete externe landespflegerische Ersatzmaänahme wird

die Sanierung eines eingest–rzten Trockenmauerabschnitts im Steillagenweinbau Wal-

porzheim, Gemarkung Ahrweiler, Flur 56, Flurst–ck 477 benannt.

Die Maänahme umfasst die vollstöndige Neuerrichtung des eingebrochenen Trockenmau-

erwerks einschlieälich der Anschl–sse rechts und links als Grauwackebruchstein-Tro-

ckenmauer in einer Störke von bis zu 1,10 m, einer Hühe von bis zu 2,70 m und einer

Lönge von ca. 8,00 m.

Die Durchf–hrung und Sicherung der Maänahme erfolgt durch vertragliche Regelungen.

Die genaue Lage des Trockenmauerabschnitts ist dem Fachbeitrag Naturschutz zu ent-

nehmen.

4.4 Artenschutz

Es wird auf die allgemeinen Artenschutzbestimmungen des § 39 BNatSchG, hier u.a. auf

das gesetzliche Rodungsverbot gemöä § 39 Abs. 5 BNatSchG, verwiesen. Hiernach ist

es verboten, Böume, Hecken und Geb–sche in der Zeit vom 01. Mörz bis zum 30. Sep-

tember abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulössig sind schonende Form- und

Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung

von Böumen. Zudem ist bei allen baulichen Eingriffen die Einhaltung der artenschutzrecht-

lichen Vorschriften nach § 44 BNatSchG ‘ z. B. durch eine ükologische Baubegleitung ‘

sicherzustellen. Rodungsarbeiten –ber den Geltungsbereich des Bebauungsplans hinaus

sind nicht zulössig.

4.5 Vermeidungs- und Schutzmaänahmen

Schutz des Oberbodens

Gemöä § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-

tung und Vergeudung zu sch–tzen. Daher ist der unbelastete Oberboden zu Beginn der

Erdarbeiten abzuschieben und in Erdmieten bzw. auf verdichteten Flöchen bis zum (teil-

weisen) Wiedereinbau zu lagern.

Nöhere Ausf–hrungen zum Vorgehen enthölt die DIN 18915 “Vegetationstechnik im Land-

schaftsbau ‘ Bodenarbeiten‚ bez–glich des Bodenabtrags und der Bodenlagerung.

Die DIN 18 300 “Erdarbeiten’ ist zu ber–cksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung von Bodenaushub gemöä den Vorga-

ben der Bund-/Lönder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) erfolgt. Demnach sind k–nstli-

che Auff–llungen sowie der Wiedereinbau von Erdmassen fachlich zu begleiten.

Schutz des BaugrundsSchutz des BaugrundsSchutz des Baugrunds

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsötzlich die einschlögigen Regelwerke (u.a.

DIN 4020 ▪Geotechnische Untersuchungen f–r bautechnische Zwecke„ und DIN 4124

▪Baugruben und Gröben; Büschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau„; DIN EN 1997 ▪Ent-

wurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik„ -1 -Allgemeine Regeln und -2-Er-

kundung und Untersuchung des Baugrunds sowie DIN 1054 ▪Baugrund ‘ Sicherheits-

nachweise im Erdund Grundbau ‘ Ergönzende Regelungen zu DIN EN 1997-1 und -2) zu

ber–cksichtigen. Ebenso wird auf die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-

Pfalz hinsichtlich der Vorgaben zur Bauausf–hrung hingewiesen.

Sachgemöäer Umgang mit wassergeföhrdenden StoffenSachgemöäer Umgang mit wassergeföhrdenden StoffenSachgemöäer Umgang mit wassergeföhrdenden Stoffen

Wöhrend der Baumaänahmen ist darauf zu achten, dass wassergeföhrdende Stoffe (Öle,

Diesel oder sonstige Treibstoffe, Fette usw.) nicht in den Boden gelangen.

Entsorgung von ÜberschussmassenEntsorgung von ÜberschussmassenEntsorgung von Überschussmassen

Anfallende Massen, die nicht zur Herstellung der baulichen Anlagen verwendet werden,

sind aus dem Plangebiet zu entfernen und auf eine zugelassene Deponie zu verbringen,

um unnütige Bodenverdichtungen zu vermeiden. Wöhrend der Baumaänahmen ist darauf

zu achten, dass wassergeföhrdende Stoffe (Öle, Diesel oder sonstige Treibstoffe, Fette

usw.) nicht in den Boden gelangen.

4.6 Schutz von Böumen und Pflanzbestönden

Bei der Abwicklung der Bauarbeiten ist auf einen angemessenen Schutz von Böumen,

Pflanzbestönden und Vegetationsflöchen zu achten. Es gilt die DIN 18920 ’Schutz von

Böumen, Pflanzbestönden und Vegetationsflöchen bei Baumaänahmen‚.

4.7 Abstönde von Leitungen

Die Abstönde der vorgesehenen Bepflanzungen zu geplanten / vorhandenen Leitungen

sind gemöä den VDE-Bestimmungen und dem “Merkblatt –ber Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen’ einzuhalten. Im Zuge der Realisierung von Bau-

vorhaben sind vor Beginn der Bauarbeiten enge Abstimmungen mit dem zustöndigen Lei-

tungströger bez–glich vorhandener Leitungswege / -trassen zu treffen. Auch Anpflanzun-

gen - insbesondere solche mit tiefergehenden Wurzeln - sind mit dem zustöndigen Lei-

tungströger abzustimmen.

4.8 DIN-Vorschriften

DIN-Vorschriften, auf die in den Hinweisen und Empfehlungen des Textteils Satzung ver-

wiesen wird, künnen bei der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, im Sachbereich

Bauleitplanung, Hauptstraäe 116, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, wöhrend der Öff-

nungszeiten sowie nach Terminvereinbarung eingesehen werden.
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